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zum Bescheid vom 25.09.2025
über die Anerkennung der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH - 
MFPA Leipzig GmbH, Hans-Weigel-Straße 2b, 04319 Leipzig, (SAC02) als Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung

2. Bauprodukte der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und
Landesentwicklung über Technische Baubestimmungen (VwV TB Sachsen) Kapitel C 2

Ifd. Nr. Bauprodukt

Prüfstelle 
nach § 24 
Satz 1 Nr. 2 
SächsBO

Anerkennung als

Überwa­
chungsstelle 
nach § 24 
Satz 1 Nr. 4 
SächsBO

Zertifizie­
rungsstelle 
nach § 24 
Satz 1 Nr. 3 
SächsBO

C 2.1.2.1 Trass - X X

C 2.1.3.1 Betonstabstahl - X X

C 2.1.3.2 Betonstahlmatten - X X

C 2.1.3.3 Betonstahl in Ringen / Bewehrungsdraht - X X

C 2.1.3.4 Gitterträger - X X

C 2.1.4.1 Spritzbeton - X X

C2.1.4.3 Beton nach Eigenschaften, Beton nach 
Zusammensetzung - X X

C2.1.5.1 Betonfenster - X X

C 2.1.5.2 Statisch mitwirkende Ziegel für Decken mit 
nicht vorgefertigten Trägern - X X

C2.1.5.4 Tragende Fertigteile aus Beton, Stahlbeton 
oder Spannbeton, welche nicht den 
harmonisierten Produktnormen entsprechen

- X X

C 2.2.1 Statisch mitwirkende Ziegel für Vergusstafeln - X X

C 2.2.2 Mauertafeln und Vergusstafeln - X X

0 2.3.1.4 Beidseitig geschlossene, nicht geklebte 
Holztafelelemente DIN 1052-11, Typ M2 - X X

C 2.4.1.1 Blankstahl X - -

C2.4.3.1 Erzeugnisse aus Stahlguss X - -

C 2.8.1 Rollladenkästen mit Anforderungen an den 
Wärme- und Schallschutz X - -

C 2.12.1.2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) 
zum Ableiten von Abwasser innerhalb von 
Gebäuden

- X X

02.12.1.3 Rohre, Formstücke und Rohrleitungen 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) für erdverlegte drucklose 
Abwasserkanäle und -leitungen

- X X

C 2.12.1.4 Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher 
Dichte (PE-HD) für heißwasserbeständige 
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von 
Gebäuden

- X X

C 2.12.1.5 Rohre und Formstücke aus Polyethylen hoher 
Dichte (PE) für Abwasserkanäle und 
-leitungen

- X X

C 2.12.1.6 Schächte und Zubehörteile aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), 
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) für 
erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und 
-leitungen

- X

A

Deutsche» InMin'J 
< {ür Bautechnik 7

V. 37





















I

NJ 
Ui 

o 
NJ 
CD

CD

NJ 
NJ

f/II
I 
II

V -

1.6/2 ÜZ
-

L: Dipl.-Ing. Marko Orgass
S: Dipl.-Ing. Matthias Rudolph

L: Dipl.-Ing. Marko Orgass
S: Dipl.-Ing. Matthias Rudolph

N g O N >
CD CT C =

Jj CD g —

> cl CD CQ

-
-o zr 

cq —. o Q. 
CD CQ Z- Q.

0 CD < 
® □ □ O 
= =5 Z5 q 
® CT c 3 
23 ZE O M 
0) - co cn 
o I CL O

0) CD CO

“ ? 0 O 
$ 

2. cd 
CQ =CT 7g CD 

cd iL o 
o 9? S’ 

8. S 

5 t? c 
§ CD - 

co to 2 
O’ Q)
O CD 

w “

CD 
r— cd 
CD §- 
"o’ C 
N Z5 

cq‘ cq 

ga _______________

O 7 w
o B 2.
£2 S' CD oo
2 .^ M ?

“ § g.
B CO 3 = ? ? =F
r s O’ s ? s 8

O 
cr c: 
CD 
i g- 1^1
£D CD
3 - CD
§ | fcl

CO
CD (D ■■■

2.1/1,2.1/2, 2.1/3,
2.1/4, 2.1/5, 2.1/6,
2.1/7, 2.1/8,
2.2/1

ÜZ
-

L: Dipl.-Ing. Michael Becker 
S: Dipl.-Ing. Marko Orgass

L: Dipl.-Ing. Michael Becker
S: Dipl.-Ing. Marko Orgass

3.3/5 ÜZ
-

L: Dr.-lng. Stephan Reichel
S: Dipl.-Ing. Jens-Uwe Jüling

L: Dr.-lng. Stephan Reichel
S: Dipl.-Ing. Jens-Uwe Jüling

4.3/2 ÜZ
-

L: Dipl.-Ing. Matthias Rudolph 
S: Dipl.-Ing. Monika Maske

L: Dipl.-Ing. Matthias Rudolph
S: Dipl.-Ing. Monika Maske
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-

L: Dr.-lng. Immanuel Wojan L: Dr.-lng. Immanuel Wojan

6.2/1 ÜZ
-

L: Dipl.-Ing. Manuel Neck
S: Dr.-lng. Stephan Reichel
S: Dr.-lng. Immanuel Wojan

L: Dipl.-Ing. Manuel Neck
S: Dr.-lng. Stephan Reichel
S: Dr.-lng. Immanuel Wojan
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Hinweise
für die Tätigkeit von 

Prüfstellen für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse 
(Fassung 04/2022)

Die in diesem Dokument enthaltenen Bezüge auf die Musterbauordnung (MBO)1 beziehen sich auf die Fassung 
November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 25.09.2020 und sind als 
Bezüge auf die entsprechenden Bestimmungen der maßgebenden2 Landesbauordnung zu verstehen.

Die in diesen Hinweisen enthaltenen Bezüge auf die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (MW TB)3 sind als Bezüge auf die darauf basierenden Technischen Baubestimmungen 
desjenigen Bundeslandes zu verstehen, dessen Landesbauordnung Grundlage für die Erteilung des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist2. Für Bezüge zur Muster-Übereinstimmungszeichen-Verordnung - MÜZVO1 
gilt dies entsprechend.

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation
Für Bauprodukte/Bauarten, die von § 17 Abs. 1 MBO sowie § 16a Abs. 2 und 3 MBO erfasst sind, sehen 
die Landesbauordnungen als Verwendbarkeits-ZAnwendbarkeitsnachweis eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung, eine Zustimmung im 
Einzelfall/vorhabenbezogene Bauartgenehmigung oder nur ein allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis vor.
In welchen Fällen es nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses bedarf, ist in der MW TB 
Kapitel C 3 (Bauprodukte) und C 4 (Bauarten) festgelegt.
Es darf kein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Bauprodukte erteilt werden, die die CE- 
Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) 305/2011 tragen (vgl. § 16c Satz 2 MBO).
Zuständig für die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses sind natürliche oder 
juristische Personen, die von der jeweils zuständigen Anerkennungsbehörde nach den 
Landesbauordnungen dafür anerkannt sind.

1.2 Rechtsnatur
- Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist in Abgrenzung zu den Prüfungszeugnissen und 

Prüfberichten, die von Prüfstellen z. B. aufgrund von Prüfnormen erstellt werden, ein umfassender 
öffentlich-rechtlicher Verwendbarkeits-ZAnwendbarkeitsnachweis.

- Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis regelt die VerwendbarkeitZAnwendbarkeit von 
BauproduktenZBauarten nach den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnungen und hat 
sicherzustellen, dass die an das Bauwerk gerichteten Anforderungen bei ordnungsgemäßer Verwen- 
dungZAnwendung der BauprodukteZBauarten erfüllt sind.

- Bei der Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen alle Anforderungen der 
maßgebenden Landesbauordnung, die das BauproduktZdie Bauart für den jeweiligen Verwen- 
dungs-ZAnwendungszweck zu erfüllen hat, berücksichtigt werden.

- Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur erteilt werden, wenn nachqewiesen ist, dass 
bei bestimmungsgemäßer VerwendungZAnwendung der Bauprodukte/Bauarten die baulichen 
Anlagen die Anforderungen der maßgebenden Landesbauordnungen an die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, insbesondere bezüglich Leben, Gesundheit und natürlicher Lebensgrundlagen 
erfüllen und gebrauchstauglich sind (vgl. § 16b Abs. 1 und § 16a Abs. 1 i. V. m. § 3 MBO).

1 https://www.is-argebau.de
2 Land, in dem der/die Antragsteller/in seinen/ihren Sitz hat, es sei denn, für die abP-Stelle wurde durch die 

landesrechtlich zuständige Aufsichtsbehörde der abP-Stelle eine andere Festlegung getroffen
3 https://www.dibt.de

220017109-550267
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11 Ablehnung/teilweise Ablehnung

Wenn das Bauprodukt/die Bauart die Anforderungen aufgrund der Landesbauordnungen für den 
beantragten Verwendungs-ZAnwendungszweck nicht erfüllt, muss die Prüfstelle dem Antragsteller einen 
mit Gründen versehenen ablehnenden Bescheid erteilen. Dem Antragsteller ist vorher Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Entsprechendes gilt auch für den Fall, dass das allgemeine bauaufsichtliche 
Prüfzeugnis nur für Teile des beantragten Verwendungs-/Anwendungszweckes erteilt werden kann und 
der Antrag deshalb teilweise abgelehnt werden muss.

12 Vervielfältigung, Übersetzung und private Schutzrechte

Die Prüfstelle sollte allgemeine Bestimmungen zur Vervielfältigung und Übersetzung sowie zu privaten 
Schutzrechten in das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis aufnehmen.

13 Veröffentlichung und Aufbewahrung

Die Prüfstelle muss das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (gemäß § 16a Abs. 3 Satz 3 und § 19 
Abs. 2 Satz 2 i. V. mit § 18 Abs. 6 MBO) nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt 
machen. Wie bzw. wo das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis öffentlich bekannt zu machen ist, 
bestimmt sich nach den allgemeinen rechtlichen Anforderungen an öffentliche Bekanntgaben i. S. von 
§ 41 VwVfG. Danach ist die Bekanntgabe so vorzunehmen, dass jedermann ohne größere Schwierig­
keiten mit hinreichender Sicherheit feststellen kann, ob der Verwaltungsakt für ihn gilt oder nicht. 
Hierüber müssen die Prüfstellen entsprechende Regelungen treffen. Eine alleinige Veröffentlichung des 
Titels und der Geltungsdauer oder des Deckblattes der der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisse sind dazu nicht ausreichend. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die 
Veröffentlichung der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse beim Fraunhofer- 
Informationszentrum Raum und Bau IRB, Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart, die Anforderungen an die 
öffentliche Bekanntgabe im Sinne von § 41 VwVfG erfüllt sind.
Die Prüfstelle sollte die Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis 
erteilt worden ist, und das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis selbst solange aufbewahren, wie die 
darin enthaltenen Vorgänge für Beweiszwecke rechtserheblich sind. Entscheidend sind die rechtlichen 
Regelungen des Landes, in dem die Prüfstelle ihren Sitz hat.

14 Besondere Regelungen für Prüfverfahren

14.1 Extrapolation
Bei der Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist es zulässig, den von den 
anerkannten Prüfverfahren nach Spalte 3 der MW TB Kapitel C 3 und C 4 ausdrücklich eingeräumten 
Spielraum für Extrapolationen von Prüfergebnissen zu nutzen. Die Vorgehensweise für eine 
beabsichtigte Extrapolation ist nach vorheriger Abstimmung im Erfahrungsaustauschkreis der für das 
Bauprodukt/die Bauart anerkannten Prüfstellen dem DIBt als Beschluss zu übermitteln (siehe auch 
Abschnitt 8.1 der Richtlinien55). Das DIBt behält sich vor, die Erkenntnisse zur Fortschreibung der 
MW TB zu verwenden. In allen anderen Fällen darf die Prüfstelle von den oben genannten 
Prüfverfahren nicht abweichen.

14.2 Änderung anerkannter Prüfverfahren
Hält die Prüfstelle jedoch aus technischen Gründen Änderungen der anerkannten Prüfverfahren nach 
Spalte 3 der MW TB Kapitel C 3 und C 4 oder Teilen davon für erforderlich, so haben die Prüfstellen 
auf Maßnahmen zu einer Änderung der jeweiligen in Spalte 3 der MW TB Kapitel C 3 und C 4 
aufgeführten technischen Spezifikation für das anerkannte Prüfverfahren hinzuwirken. Handelt es sich 
um Änderungen in einer Norm, ist ein entsprechender Änderungsantrag (DIN 820) an das DIN zu

5 Richtlinien für die Tätigkeit von Prüfstellen für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse

(Fassung 04/2022)
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4.2 Bemessung
Hier sind nur Bestimmungen zur Bemessung der mit dem Gegenstand hergestellten Bauteile oder 
baulichen Anlagen aufzuführen. Etwaige Bestimmungen für Bemessung des Gegenstandes 
(Bauprodukte) selbst sind in Abschnitt 2.1 aufzunehmen. Es können z.B. Rechenwerte für die 
Bemessung, zulässige Spannungen, Sicherheitsbeiwerte oder Rechenwerte der Wärmeleitfähigkeit 
aufgeführt werden. Wenn hierzu auf Bemessungsnormen verwiesen wird, sollte der Abschnitt 4.2 wie 
folgt eingeleitet werden: "Für die Bemessung gilt DIN ..., soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt 
ist."

5 Bestimmungen für die Ausführung

Hier sind nur Bestimmungen für die Ausführung der mit dem Gegenstand hergestellten Bauteile oder 
baulichen Anlagen (die Ausführung des Gegenstandes selbst ist in Abschnitt 2.1 zu regeln) aufzuführen. 
Wenn hierzu auf Ausführungsnormen verwiesen wird, sollte der Abschnitt 5 wie folgt eingeleitet werden: 
"Für die Ausführung gilt DIN..., soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist."
Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann auch Bestimmungen für den Zusammenbau oder 
Einbau enthalten. Anforderungen, die die zuständigen Bauaufsichtsbehörden oder 
Genehmigungsbehörden verpflichten, sind nicht zulässig. Ggf. kann gefordert werden, dass die 
zuständige Bauaufsichts- bzw. Genehmigungsbehörde durch Prüfberichte o. ä. zu unterrichten ist.

6 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung

Hier sind nur Bestimmungen, Vorgaben für Nutzung, Unterhalt und Wartung, des Bauprodukts/der 
Bauart und der damit hergestellten Bauteile oder baulichen Anlagen aufzunehmen.
In dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis können auch Anforderungen zum Betrieb der 
baulichen Anlage gestellt werden, in der das jeweilige Bauprodukt/die jeweilige Bauart 
verwendet/angewendet wird.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

s. Abschnitt 8 der Hinweise für die Tätigkeit von Prüfstellen für die Erteilung allgemeiner 
bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (Fassung 04/2022)

220017109-550267
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Hinweise
für die Tätigkeit von 

Zertifizierungsstellen 
(Fassung 04/2022)

Für die Tätigkeit als Zertifizierungsstelle sind die folgenden Hinweise zu beachten. Sie sind in den internen 
schriftlichen Anweisungen für die Durchführung der Aufgaben der Zertifizierungsstelle sowie im 
Zertifizierungsvertrag zu berücksichtigen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Bezüge auf die Musterbauordnung (MBO)1 beziehen sich auf die Fassung 
November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 25.09.2020 und sind als 
Bezüge auf die entsprechenden Bestimmungen der Bauordnung desjenigen Bundeslandes zu verstehen, in dem 
das Herstellwerk seinen Sitz hat. Für Bezüge auf die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (MW TB)2 und die Muster-Übereinstimmungszeichen-Verordnung - MÜZVO1 gilt dies 
entsprechend.

Die in diesen Hinweisen enthaltenen Bezüge auf die Muster-Verordnung über die Anerkennung als Prüf- 
Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht (PÜZ-Anerkennungsverordnung - PÜZAVO)1 
sind als Bezüge auf die darauf basierenden Bestimmungen desjenigen Bundeslandes zu verstehen, in dem die 
Zertifizierungsstelle ihren Sitz hat.

1. Zum Zertifizierungsverfahren gehören:

a) die regelmäßige Feststellung, dass das Bauprodukt einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer 
Fremdüberwachung unterliegt

b) die regelmäßige Beurteilung und Bewertung der Ergebnisse der Fremdüberwachung sowie die 
regelmäßige Bestätigung, dass das Bauprodukt mit den Bestimmungen der technischen Regeln der 
MW TB Kapitel C 2, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, des allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses oder der Zustimmung im Einzelfall übereinstimmt

c) Informationen an das Herstellwerk bezüglich der Bestimmungen zur Kennzeichnung der Bauprodukte 
entsprechend der MÜZVO.

d) die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates für ein Bauprodukt und Herstellwerk

e) die regelmäßige Durchführung der unter a) und b) genannten Tätigkeiten entsprechend der festgelegten 
Überwachungshäufigkeit

f) das Ergreifen geeigneter Maßnahmen, wenn festgestellt wird, dass das Bauprodukt den technischen 
Regeln der MW TB Kapitel C 2, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall nicht mehr entspricht oder andere 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, insbesondere

- bei groben Verstößen gegen die Bestimmungen der technischen Regeln der MW TB Kapitel C 2, 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 
oder der Zustimmung im Einzelfall Sonderüberwachungen durch die Überwachungsstelle 
anzuordnen,

1 https://www.is-argebau.de
2 https://www.dibt.de

220017114-550272
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Hinweise
für die Tätigkeit von

Überwachungsstellen für die Überwachung
von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten 

(Fassung 04/2022)

Für die Tätigkeit als Überwachungsstelle für die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei 
Bauarten sind die folgenden Hinweise zu beachten. Sie sind in den internen schriftlichen Anweisungen für die 
Durchführung der Aufgaben der Überwachungsstelle sowie im Überwachungsvertrag zu berücksichtigen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Bezüge auf die Musterbauordnung (MBO)1 beziehen sich auf die Fassung 
November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 25.09.2020 und sind als 
Bezüge auf die entsprechenden Bestimmungen der Bauordnung desjenigen Bundeslandes zu verstehen, in dem 
die zu überwachende Tätigkeit ausgeübt wird. Für Bezüge auf die Muster-Verordnung über die Überwachung von 
Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei Bauarten - MÜTVO-1 gilt dies entsprechend.

Die in diesen Hinweisen enthaltenen Bezüge auf die Muster-Verordnung über die Anerkennung als Prüf- 
Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle nach Bauordnungsrecht (PÜZ-Anerkennungsverordnung - PÜZAVO)1 
sind als Bezüge auf die darauf basierenden Bestimmungen desjenigen Bundeslandes zu verstehen, in dem die 
Überwachungsstelle ihren Sitz hat.

1. Zur Überwachung gehören:

a) die Erstinspektion und Beurteilung der Tätigkeit und deren Kontrolle durch den Ausführenden am 
entsprechenden Ausführungsort

b) die weitere stichprobenartige Inspektion und Beurteilung der Tätigkeit am entsprechenden 
Ausführungsort

c) die weitere stichprobenartige Überprüfung der Kontrolle der Tätigkeit durch den Ausführenden am 
entsprechenden Ausführungsort

d) das Ausstellen von Überwachungsberichten nach jeder durchgeführten Inspektion

e) das Ergreifen geeigneter Maßnahmen, wenn festgestellt wird, dass die Herstellung, der Einbau, der 
Transport, die Instandhaltung, die Reinigung oder die Ausführung von Bauprodukten oder bei Bauarten 
den einschlägigen Technischen Baubestimmungen, der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung oder der Zustimmung im Einzelfall/vorhabenbezogenen 
Bauartgenehmigung nicht mehr entspricht oder andere Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, 
insbesondere

- das ausführende Unternehmen aufzufordern, die Mängel innerhalb einer von der Überwa­
chungsstelle festzulegenden Frist zu beseitigen,

- bei schwerwiegenden Mängeln nach Ablauf dieser Frist eine Überwachung durchzuführen,

- bei schwerwiegenden Mängeln, von denen Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 MBO zu erwarten sind, 
die jeweilige oberste Bauaufsichtsbehörde und, wenn die Verwendbarkeit des betreffenden 
Bauprodukts oder die Anwendbarkeit der betreffenden Bauart durch eine allgemeine

1 https://www.is-argebau.de
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bauaufsichtliche Zulassung oder eine allgemeine Bauartgenehmigung nachgewiesen wird, auch das 
Deutsche Institut für Bautechnik zu benachrichtigen.

2. Die Überwachung ist entsprechend den einschlägigen Technischen Baubestimmungen, der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung oder der Zustimmung im 
Einzelfall/vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung durchzuführen.

3. Die Ergebnisse einer vorangegangenen Überwachung durch eine andere dafür anerkannte Über­
wachungsstelle können berücksichtigt werden.

4. Die Überwachungsstelle nimmt ihre Tätigkeit für ein ausführendes Unternehmen erst dann auf, wenn 
dieses sich ihr gegenüber zu Folgendem verpflichtet hat:

a) die Einrichtung und Durchführung der Kontrolle der Tätigkeit nachzuweisen und deren Ergebnisse 
vorzulegen

b) sicherzustellen, dass die Beauftragten der Überwachungsstelle während der Betriebsstunden 
unangekündigt den entsprechenden Ausführungsort betreten und die im Zusammenhang mit der 
Überwachung erforderlichen Handlungen vornehmen können

c) auf Anfrage Informationen über das Verfahren, das der Tätigkeit zugrunde liegt, wesentliche Teile der 
Einrichtung, mit der die Tätigkeit ausgeübt wird und das maßgebende Fachpersonal sowie 
diesbezügliche Änderungen zu geben, sofern diese für die Überwachungstätigkeit relevant sind

d) nicht gleichzeitig eine weitere Stelle zur Überwachung der gleichen Tätigkeit einzuschalten

e) der Überwachungsstelle unverzüglich eine Unterbrechung der Tätigkeit unter Angabe der 
voraussichtlichen Dauer der Unterbrechung mitzuteilen sowie die Überwachungsstelle über die 
Wiederaufnahme der Tätigkeit zu informieren

5. Der geforderte regelmäßige Erfahrungsaustausch der für die Überwachung von Tätigkeiten mit dem 
gleichen Bauprodukt oder bei dergleichen Bauart anerkannten Überwachungsstellen ist von diesen selbst 
zu veranlassen und gemeinsam zu organisieren.

6. Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen und Pflichten der PÜZAVO sowie der MÜTVO und die Richtlinien 
für die Tätigkeit von Überwachungsstellen für die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei 
Bauarten verwiesen.
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